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 ■ Es gilt eine Neuverteilung der Beweislast. Nicht der Antragsteller  
ist beweisbelastet, vielmehr muss die kontrollierende Person in 
der Regel nachweisen, dass keine Gründe für eine subsidiäre 
Haftung vorliegen.
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Erläuterungen des Obersten Gerichts 
zur Haftung kontrollierender  
Personen in der Insolvenz
Das Oberste Gericht der Russischen Föderation hat am 21. Dezember 

2017 Erläuterungen zur Haftung kontrollierender Personen in der 

Insolvenz veröffentlicht.1 Sie sind für die Gesellschafter sowie die  

Geschäftsführung von Unternehmen von großer Bedeutung, da Ände-

rungen zum Insolvenzgesetz und aktuelle Rechtsprechungen den 

Anwendungsbereich der Haftung kontrollierender Personen in der  

Insolvenz der kontrollierten Gesellschaft erweitert haben. 

Die Hauptfälle, bei denen kontrollierende Personen in der Insolvenz 

haften können, sind: 

(1) Der Antrag auf eigene Insolvenz des Schuldners wurde nicht 

rechtzeitig eingereicht und 

(2) Handlungen der kontrollierenden Person außerhalb des üblichen 

Geschäftsrisikos haben die Begleichung der Gläubigerforderungen 

unmöglich gemacht. 

Die wichtigsten Erläuterungen des Obersten Gerichts sind: 

 ■ Als kontrollierende Person gilt eine Person, die in die Geschäfts-

führung des Schuldners involviert ist, unabhängig davon, ob for-

melle rechtliche Merkmale einer Affiliation mit dem Schuldner 

vorliegen;

 ■ Ein nominaler Geschäftsführer (also eine Person, die formal Ver-

waltungsorgan der juristischen Person ist, die Geschäftsführung 

aber tatsächlich nicht ausübt) gilt auch als kontrollierende Person. 

Er kann für Verbindlichkeiten des Schuldners subsidiär haftbar 

gemacht werden. Seine Haftung kann aber reduziert werden, 

wenn er auf den tatsächlichen Geschäftsführer hinweist und hilft, 

dessen Vermögen festzustellen; 

 ■ Es wird vermutet, dass eine Person, die einen Vorteil aus dem ge-

setzwidrigen oder bösgläubigen Verhalten des Geschäftsführers 

des Schuldners gezogen hat, auch kontrollierende Person ist. Dies 

gilt etwa beim Erwerb wesentlicher Aktiva des Schuldners aus  

einer Kette von Rechtsgeschäften, die durch den Geschäftsführer 

des Schuldners zum Nachteil des Unternehmens und seiner Gläu-

biger initiiert wurden;

 ■ Nach der Regel über den Schutz geschäftlicher Entscheidungen 

haftet die kontrollierende Person nicht, wenn ihre Handlungen 

sich im Rahmen des üblichen Geschäftsrisikos bewegten und 

nicht auf die Verletzung von Gläubigerrechten gerichtet waren;

1  Verordnung des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Föderation Nr. 53 „Über einige Fragen im Zusammenhang mit der Belangung der den Schuldner kontrollierenden 
Personen in der Insolvenz“ vom 21. Dezember 2017.
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